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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Sozialhilfe > Einkommen
VO zur Durchführung des § 82: http://www.gesetze-im-internet.de/bshg_76dv/
Pflegegeld:
https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/tvoed-office-professional/sommer-sgbxi-13-verhaeltnis-der-
leistungen-der-pflege-28-nichtanrechnung-von-pflegeleistungen-auf-das-
einkommen_idesk_PI13994_HI2603632.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/sauer-sgbiii-122-ausbildungsgeld-1-allge
meines_idesk_PI42323_HI3218817.html,
https://bvkm.de/wp-content/uploads/2019/08/musterwiderspruch-bei-anrechnung-des-ausbildungsgel
des_2010.pdf, https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014642.pdf

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialhilfe/Leistungen-der-Sozialhilfe/leistungen-der-sozialhilfe-art
.html#docf437a09c-5acd-4184-8466-9308f9c11f03bodyText7

Stand 10.05.2022: Empfehlungen des Deutschen Vereins für den Einsatz von Einkommen und
Vermögen in der Sozialhilfe (SGB XII)
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellungnahmen-2022-empfehlungen-des-deutsche
n-vereins-fuer-den-einsatz-von-einkommen-und-vermoegen-in-der-sozialhilfe-sgb-xii-
-4640,2431,1000.html

Das Wichtigste in Kürze
Leistungen der Sozialhilfe gibt es nur, wenn das vorhandene Einkommen und Vermögen nicht reicht.
Das Sozialamt prüft also die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und klärt, ob Eltern, Partner,
Kinder oder andere, mit denen eine sog. Haushaltsgemeinschaft besteht, die hilfesuchende Person
unterstützen können. Allerdings wird Einkommen und Vermögen verschieden hoch angerechnet, je
nach Sozialhilfeleistung und persönlicher Situation der hilfesuchenden Person.

Nachfolgend Genaueres zur Anrechnung von Einkommen.

Näheres zur Anrechnung von Vermögen und zur Höhe des Schonvermögens unter Sozialhilfe >
Vermögen.

Allgemeine Voraussetzungen der Sozialhilfe
Leistungen der Sozialhilfe werden nur gewährt, wenn das eigene Einkommen und Vermögen nicht
für ein menschenwürdiges Leben reicht oder nicht zuzumuten ist, dass es ausgegeben wird. Das
Sozialamt prüft auch, ob Dritte mit der hilfesuchenden Person zusammen wirtschaften und zu
vermuten ist, dass sie von ihnen Leistungen zum Lebensunterhalt erhält. Deren Einkommen und
Vermögen wird unabhängig davon, ob sie unterhaltspflichtig sind oder nicht, auf die
Sozialhilfe angerechnet. Näheres unter Haushaltsgemeinschaft.

Das Sozialamt kann unter Umständen auch Unterhaltspflichtige zu Zahlungen heranziehen, die
weder mit der sozialhilfeberechtigten Person gemeinsam wirtschaften noch tatsächlich Leistungen
zum Lebensunterhalt an sie erbringen:

https://contao53.betanet.de/sozialhilfe-vermoegen-einkommen.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe-vermoegen-einkommen.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/haushaltsgemeinschaft.html
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Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, auch nach einer Trennung oder Scheidung unter
Berücksichtigung von deren sog. Selbstbehalt
Kinder und Eltern mit einem Jahresbruttoeinkommen ab 100.000 €

Unterhaltspflichtige Kinder oder Eltern mit geringerem Jahreseinkommen kann das Sozialamt
nicht zu Unterhaltszahlungen zwingen, auch wenn die sozialhilfeberechtigte Person bei diesen
einen Unterhalt einklagen könnte. Die Regelung soll verhindern, dass Hilfebedürftige auf
Sozialhilfe verzichten, um ihre Angehörigen zu schonen.

Näheres unter Unterhaltspflicht > Sozialhilfe und Bürgergeld.

Schwanger oder Kind unter 6 Jahren

Sozialhilfe ohne Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens der eigenen Eltern kann
bekommen, wer

bei den Eltern oder einem Elternteil lebt
und
schwanger ist oder ein Kind vor dem 6. Geburtstag erzieht.

Die Regelung soll verhindern, dass Menschen auf Kinder verzichten oder dass Schwangere ihr Kind
abtreiben, um die Eltern nicht zu belasten.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehört zur Sozialhilfe (SGB XII). Alle
nachfolgenden Bestimmungen gelten also auch für die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung, außer es ist ausdrücklich etwas anderes angegeben.

Eingliederungshilfeleistungen

Zum 1.1.2020 wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus der Sozialhilfe
herausgelöst und ins SGB IX integriert. Ein Teil der Leistungen ist seither beitragsfrei und
vermögensunabhängig. Für andere Leistungen fallen über bestimmten Einkommensgrenzen
(deutlich oberhalb des Sozialhilfebedarfs) Beiträge an. Auch das Vermögen darf nicht zu hoch sein,
aber weit höher als das Schonvermögen der Sozialhilfe. Näheres unter Eingliederungshilfe >
Einkommen und Vermögen.

Was zählt zum Einkommen und reduziert die Sozialhilfe?
Folgende Einnahmen zählen u.a. zum Einkommen:

Alle Einkünfte im steuerrechtlichen Sinn, z.B. aus Erwerbstätigkeit, Vermietung und
Verpachtung, Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Unterhalt
Renten und Einkommen aus zusätzlicher Altersvorsorge (Ausnahmen siehe unten)
Die meisten Sozialleistungen, z.B. Leistungen der Sozialversicherungen (Arbeitslosengeld,
Rente etc.), Bürgergeld, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss, Kindergeld für volljährige Kinder
(Kindergeld für minderjährige Kinder wird dem Einkommen des Kindes angerechnet),
Krankengeld, Elterngeld

https://contao53.betanet.de/unterhaltspflicht.html
https://contao53.betanet.de/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/eingliederungshilfe-fuer-menschen-mit-behinderungen.html
https://contao53.betanet.de/eingliederungshilfe-einkommen-und-vermoegen.html
https://contao53.betanet.de/eingliederungshilfe-einkommen-und-vermoegen.html
https://contao53.betanet.de/arbeitslosengeld.html
https://contao53.betanet.de/rente.html
https://contao53.betanet.de/buergergeld.html
https://contao53.betanet.de/wohngeld.html
https://contao53.betanet.de/unterhaltsvorschuss-fuer-kinder.html
https://contao53.betanet.de/kindergeld.html
https://contao53.betanet.de/krankengeld.html
https://contao53.betanet.de/elterngeld.html


13.01.2026 Seite 3/7 © 2026 beta Institut gemeinnützige GmbH
Kobelweg 95, 86156 Augsburg

na Quelle: keine Anrechnung des Bayerischen Familiengeldes auf Sozialhilfe:
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFamGG-1Art. 1 letzter Satz

Es ist nicht von Bedeutung, ob die Einnahmen regelmäßig oder unregelmäßig eingehen. Einnahmen
müssen auch nicht in Geld fließen. Beispiel: Freie Kost und Logis gelten als Einnahme in
Geldeswert und werden entsprechend dem lokalen Kostenniveau angerechnet. (§ 82 Abs. 1 SGB XII)

Ist der Bedarf an Sozialhilfe nur von kurzer Dauer oder einmalig und eine schnelle Hilfe notwendig,
kann der Sozialhilfeträger nach Anhörung des Leistungsberechtigten die Einkünfte schätzen. (§ 9
VO zu § 82 SGB XII)

Was zählt nicht zum Einkommen und wirkt sich nicht auf die
Sozialhilfe aus?
Nicht als Einkommen berücksichtigt werden u.a.:

Quellen zu Landeserziehungsgeld:
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLPflGG/true Art. 1 Satz 3
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/lpflgg_2003_2/8 §1 Abs 1
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.242380.de gefettet im Absatz
nach "Basisinformation"
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-PflGGRPrahmen nicht ausdrücklich gefunden, aber
indirekt: "erhalten zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen
Pflegegeld"

Merker 1.1. zu "566 € monatlich bei jungen Menschen ab dem 15. und vor dem 25. Geburtstag":
Betrag wird an Minijob-Grenze angepasst.

Quelle zu § 84 SGB XII: SGB XII § 84 Zuwendungen Decker beck-online.GROSSKOMMENTAR,
Knickrehm/Deinert, Stand: 01.07.2017 Rn. 14-16 und 28-33

Quelle zum Ausbildungsgeld in einer WfbM: BSG, Urteil vom 23.03.2010 - Aktenzeichen B 8 SO
17/09 R in
https://www.rechtsportal.de/Rechtsprechung/Rechtsprechung/2010/BSG/Anspruch-auf-Sozialhilfe-Gr
undsicherungsleistungen-im-Alter-und-bei-Erwerbsminderung-Beruecksichtigung-von-
Ausbildungsgeld-in-Werkstatt-fuer-behinderte-Menschen-als-Einkommen
(Hinweis stehen lassen!) Achtung: Diese Entscheidung bezieht sich ausschließlich aufs
Ausbildungsgeld für Menschen in einer WfbM! Es gibt Ausbildungsgeld auch für andere
Maßnahmen außerhalb einer WfbM. Rechtsgrundlage der Nichtanrechnung von Ausbildungsgeld ist
§ 82 Abs. 3 Satz 3 SGB XII (begründeter Fall).

Leistungen nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII)
Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschädigungsgesetz bis zur Höhe der vergleichbaren
Leistungen nach dem SGB XIV
Rückerstattungen auf Vorauszahlungen, die der Sozialhilfeempfänger aus dem Regelsatz
geleistet hat, z.B. Stromguthaben
Landeserziehungsgeld (Sachsen) und Bayerisches Familiengeld
Landespflegegeld der Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen und Rheinland-Pfalz
Mittel der Bundesstiftung "Mutter und Kind" und Zuwendungen anderer Stiftungen, z.B. für

https://contao53.betanet.de/regelsaetze-der-sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/landeserziehungsgeld.html
https://contao53.betanet.de/bayerisches-familiengeld.html
https://contao53.betanet.de/landespflegegeld.html
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Krebshilfe, für Contergan-Geschädigte oder aus Aidshilfe-Fonds für durch Blutkonserven
Infizierte
Elterngeldfreibetrag bis 300 €, wenn der Elterngeldberechtigte vor der Geburt erwerbstätig
war
Schmerzensgeld
Pflegegeld für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige (Pflegegeld Pflegeversicherung,
Pflegegeld Sozialhilfe, Pflegegeld Unfallversicherung), außer bei der Hilfe zur Pflege
Arbeitsförderungsgeld und Ausbildungsgeld (Behinderung > Ausbildungsgeld) für
Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen (§ 59 Abs. 2 SGB IX)
Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Unterstützungsleistungen von Vereinen für in
Not geratene Menschen)
Ausnahme: Sozialhilfe erscheint wegen verbesserter Lage des Bedürftigen ungerechtfertigt
(Einzelfallentscheidung, § 84 Abs.1 SGB XII)
In besonderen Härtefällen: Zuwendungen von Personen ohne rechtliche oder sittliche
Pflicht (z.B. eine Prämie von einem privaten Verein für Lebensretter) (§ 84 Abs. 2 SGB XII)
Ausschließlich bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Aufstockende Leistungen zu den Regelsätzen nach Länderrecht (§ 43 Abs. 4 SGB XII)
Einkommen von anderen Personen der Haushaltsgemeinschaft (angerechnet wird nur,
was die Haushaltsmitglieder tatsächlich an die bedürftige Person leisten, z.B. Geld,
Essen, Kleidung etc.) (§ 43 Abs. 5 SGB XII)

Mutterschaftsgeld
Einnahmen aus Ferienjobs von Schülerinnen und Schülern allgemein- oder berufsbildender
Schulen, die keine Ausbildungsvergütung bekommen, vor dem 25. Geburtstag
556 € monatlich bei jungen Menschen ab dem 15. und vor dem 25. Geburtstag

in einer BAföG-förderfähigen Schulausbildung oder einem Studium
oder
in einer mit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) förderfähigen Berufsausbildung
oder
in einer von der Agentur für Arbeit förderfähigen berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme
oder
in einer von der Agentur für Arbeit geförderten Einstiegsqualifizierung
oder
in Nebenjobs neben dem Besuch einer allgemein- oder berufsbildenden Schule
oder
in Nebenjobs bis 3 Monate nach Verlassen einer allgemeinbildenden Schule
oder
in einem Bundesfreiwilligendienst oder Jugendfreiwilligendienst (FSJ oder FÖJ)

steuerfreie Aufwandsentschädigungen oder Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten bis
zu 3.000 € pro Jahr
eine sog. Inflationsausgleichsprämie (steuerfreie Prämie, die bis Ende 2024 von
Arbeitgebenden an ihre Beschäftigten gezahlt werden konnte)
Taschengeld beim Bundesfreiwilligendienst oder Jugendfreiwilligendienst (FSJ oder FÖJ) bei
Menschen ab dem 25. Geburtstag bis 250 € pro Monat
Erbschaften: Sie gelten seit 1.1.2023 als Vermögen. Näheres zur Anrechnung von Vermögen
unter Sozialhilfe > Vermögen.

zur Inflationsausgeleichsprämie beim SGB XII: (konret geht es da um Werkstattbeschäftigte) Quelle:
https://dserver.bundestag.de/btd/20/045/2004515.pdf, S. 25. Es sei bereits ein Hinweisschreiben an

https://contao53.betanet.de/pflegegeld-pflegeversicherung.html
https://contao53.betanet.de/pflegegeld-sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/pflegegeld-unfallversicherung.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zur-pflege.html
https://contao53.betanet.de/behinderung-ausbildungsgeld.html
https://contao53.betanet.de/werkstaetten-fuer-behinderte-menschen-wfbm-und-andere-leistungsanbieter.html
https://contao53.betanet.de/mutterschaftsgeld.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe-vermoegen-einkommen.html
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die Länder verschickt worden, dass die Inflationsausgleichsprämie gemäß § 82 Abs. 3 Satz 2 ("Im
Übrigen kann in begründeten Fällen ein anderer als in Satz 1 festgelegter Betrag vom Einkommen
abgesetzt werden.") anrechnungsfrei bleiben soll.

Was wird vom Einkommen abgezogen?
Was als Einkommen zählt (siehe oben die erste Aufzählung), wird zusammengerechnet. Von der
Summe werden folgende Ausgaben und Beträge abgezogen:

lm: Die Durchführungsverordnung, aus der die Pauschalen für die "notwendigen Ausgaben"
stammen (https://www.gesetze-im-internet.de/bshg_76dv/__3.html), scheint sich nicht zu ändern,
zumindest habe ich dazu nichts gefunden.
Für die Aufwandsentschädigungen und das Taschengeld gibt es andere Regeln, siehe oben.

Formeln in der 1.1.-Tabelle.

Steuern und Sozialabgaben
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, also in der Regel zur Krankenversicherung,
Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung
Gesetzlich vorgeschriebene oder nach Grundhöhe angemessene Versicherungsbeiträge (z.B.
Kfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Sterbeversicherung)
Geförderte Altersvorsorgebeiträge (§ 82 EStG), wenn sie den Mindesteigenbeitrag (ca. 4 % des
Vorjahreseinkommens, § 86 EStG) nicht überschreiten
Die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben, z.B.

Arbeitsmittel: Der Sozialleistungsberechtigte kann als Aufwendungen für Arbeitsmittel
mindestens 5,20 € pro Monat pauschal von seinem Einkommen abziehen, oder höhere
Ausgaben nachweisen.
Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in Höhe der Kosten für das günstigste
öffentliche Verkehrsmittel. Wenn kein öffentliches Verkehrsmittel vorhanden ist und ein
privates Kraftfahrzeug genutzt wird, kann ein monatlicher Pauschalbetrag von höchstens
5,20 € für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abgezogen
werden – jedoch für nicht mehr als 40 km.
Beiträge zu Berufsverbänden
doppelte Haushaltsführung, höchstens 130 € monatlich
Zinszahlungen und andere notwendige Aufwendungen bei Einkommen aus Vermietung
und Verpachtung

Ausschließlich bei Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung werden abgezogen:

30 % des Einkommens aus selbstständiger und nichtselbstständiger Tätigkeit, maximal
jedoch 281,50 € (= 50 % der Regelbedarfsstufe 1)
Für Beschäftige in Werkstätten für behinderte Menschen und bei anderen
Leistungsanbietern gilt ein anderer, einkommensabhängiger Abzugsbetrag
100 € für zusätzlich geleistete betriebliche und private Altersvorsorge
Übersteigt das Einkommen aus zusätzlicher Altersvorsorge 100 €, so werden 30 % des
übersteigenden Betrags abgezogen. Die Abzugshöchstgrenze liegt 2025 bei 281,50 € (=
50 % der Regelbedarfsstufe 1). Ausgeschlossen sind private Vorsorgeformen, die eine
komplette Auszahlung (Kapitalabfindung) während des Bezugs ermöglichen.

Ausschließlich bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden
abgezogen:

https://contao53.betanet.de/werkstaetten-fuer-behinderte-menschen-wfbm-und-andere-leistungsanbieter.html
https://contao53.betanet.de/alternativen-zu-werkstaetten-fuer-behinderte-menschen.html
https://contao53.betanet.de/alternativen-zu-werkstaetten-fuer-behinderte-menschen.html
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maximal 26 € pro Jahr bei Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 43 Abs. 2 SGB XII).
maximal 281,50 € (= 50 % der Regelbedarfsstufe 1) als Freibetrag, wenn ein
Grundrentenzuschlag gewährt wird

Bei Hilfe zur Pflege, bei Blindenhilfe und bei Eingliederungshilfe werden abgezogen:
40 % des Einkommens, höchstens aber 365,95 € (= 65 % der Regelbedarfsstufe 1, § 82
Abs. 6 SGB XII)
bei einer stationären Leistung in einer stationären Einrichtung: ein anderer
einkommensabhängiger Abzugsbetrag (§ 88 Abs. 2 SGB XII)

 

Nach den Abzügen ergibt sich das anzurechnende Einkommen.

Wie wird das Einkommen angerechnet?
Es ist zumutbar, dass Hilfesuchende anzurechnendes Einkommen über bestimmten
Einkommensgrenzen einsetzen, das heißt: Die entsprechende Sozialhilfeleistung wird dann um
dieses Einkommen gekürzt. Dieser Bereich ist sehr komplex, da das Sozialamt einen
Ermessensspielraum hat.

Einkommensgrenzen

Bei Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird
das anzurechnende Einkommen komplett von der Sozialhilfeleistung abgezogen.

Bei Gesundheitshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
und Hilfe in anderen Lebenslagen wird nur der Teil des anzurechnenden Einkommens abgezogen,
der über der Einkommensgrenze liegt.

Diese Einkommensgrenze berechnet sich aus:

Grundbetrag von 1.126 € (= 2-facher Regelsatz der Regelbedarfsstufe 1)
plus
angemessene Kosten der Unterkunft (einzelfallabhängig), ohne Heizkosten
plus
Familienzuschlag von 395 € (= 70 % des Regelsatzes der Regelbedarfsstufe 1, auf volle €
aufgerundet)
für den nicht getrennt lebenden Ehe- bzw. Lebenspartner und für jeden vom
Sozialhilfesuchenden bzw. dessen Ehe/Lebenspartner überwiegend unterhaltenen
Angehörigen
oder
bei minderjährigen und unverheirateten Hilfesuchenden für einen Elternteil, wenn die Eltern
zusammenleben, sowie für den Sozialhilfesuchenden selbst und für jede Person, die von den
Eltern oder dem Sozialhilfesuchenden überwiegend unterhalten wird.

Für schwerstpflegebedürftige Menschen (Pflegegrad 4 oder 5) und Blinde (Blindenhilfe) gilt
zudem, dass nur maximal 40 % des Einkommens über dieser Einkommensgrenze von der
Sozialhilfeleistung abgezogen werden.

§ 87 Abs. 1 Satz 3 SGB XII: "Bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 4 und 5 und blinden Menschen

https://contao53.betanet.de/grundrente.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zur-pflege.html
https://contao53.betanet.de/blindenhilfe-landesblindengeld.html
https://contao53.betanet.de/eingliederungshilfe-fuer-menschen-mit-behinderungen.html
https://contao53.betanet.de/regelsaetze-der-sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zum-lebensunterhalt.html
https://contao53.betanet.de/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html
https://contao53.betanet.de/gesundheitshilfe.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zur-pflege.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zur-ueberwindung-besonderer-sozialer-schwierigkeiten.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-in-anderen-lebenslagen.html
https://contao53.betanet.de/pflegegrade.html
https://contao53.betanet.de/blindenhilfe-landesblindengeld.html
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nach § 72 ist ein Einsatz des Einkommens über der Einkommensgrenze in Höhe von mindestens 60
vom Hundert nicht zuzumuten."

Bei einmaligen Leistungen für Gegenstände, die man normalerweise mindestens 1 Jahr nutzt, kann
das Sozialamt auch verlangen, dass das Einkommen über der Einkommensgrenze eingesetzt wird,
das man in den 3 Monaten nach dem Antragsbescheid erhält (§ 87 Abs. 3 SGB XII).

In besonderen Fällen kann das Sozialamt auch verlangen, dass Einkommen unter der
Einkommensgrenze eingesetzt wird, z.B. wenn eine andere Person den Bedarf deckt, für den das
Sozialamt leisten müsste, wenn es um geringfügige Beträge geht oder wenn der Hilfesuchende lange
in einer Klinik oder einem Heim lebt (§ 88 SGB XII).

Unregelmäßiges Einkommen

Einmalige Einnahmen werden im Folgemonat angerechnet.

Entfällt dadurch der Leistungsanspruch in einem Monat, so ist die Einnahme gleichmäßig auf 6
Monate verteilt anzurechnen (§ 82 Abs. 7 SGB XII).

Wiederkehrende Einnahmen, die nicht monatlich oder in unterschiedlicher Höhe zufließen (z.B.
Ruhegehalt oder Unterhaltsbeiträge), werden als Jahreseinnahmen berechnet (§ 8 VO zu § 82 SGB
XII).

Wer hilft weiter?
Für individuelle Berechnungen und Auskünfte ist das Sozialamt zuständig.

Verwandte Links
Sozialhilfe

Sozialhilfe > Vermögen

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe in anderen Lebenslagen

 

Rechtsgrundlagen: §§ 82 ff. SGB XII

https://contao53.betanet.de/sozialhilfe-einmalige-leistungen.html
https://contao53.betanet.de/sozialamt.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe-vermoegen-einkommen.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zum-lebensunterhalt.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-in-anderen-lebenslagen.html

